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Aus der Gutachtenpraxis 
des DNotI

BewG § 228; AO §§ 80 Abs. 1, 149 Abs. 1 S. 2; 
BeurkG § 17 Abs. 1
Pfl icht zur Abgabe einer Steuererklärung zur 
Feststellung der Grundsteuerwerte; Grund-
steuerreform; Gestaltung des Grundstücks-
kaufvertrags 

I. Sachverhalt 
Die gesetzlichen Vorschriften der Grundsteuerreform 
führen in Fällen eines Eigentumswechsels in diesem 
Jahr dazu, dass der Verkäufer von Grundbesitz die Da-
ten sammeln und sich dem Finanzamt gegenüber erklä-
ren muss, da er am 1.1.2022 Eigentümer des Grundbe-
sitzes war. Der Verkäufer wird in der Regel jedoch kein 
Interesse daran haben, diese umfangreiche Verpfl ich-
tung sorgsam zu erfüllen. Gleichzeitig hat der Käufer/
Erwerber ein Interesse daran, dass die Angaben korrekt 
und sachgerecht gemacht werden.

II. Fragen
1. Inwiefern muss oder sollte die Pfl icht zur Abgabe 
der Steuererklärung im Rahmen der Gestaltung von 
Grundstückskaufverträgen berücksichtigt werden? 

2. Ist der Käufer des Grundbesitzes dazu berechtigt, die 
erforderlichen Erklärungen abzugeben, auch wenn er 
am 1.1.2022 nicht Eigentümer des Grundbesitzes war 
und dies möglicherweise auch bei Angabe der Daten 
noch nicht sein wird? 

3. Kann der Verkäufer wirksam verpfl ichtet werden, die 
Erklärung nicht abzugeben, wenn der Käufer dieser Ab-
gabepfl icht z. B. bis zum 30.9.2022 nachgekommen ist?

III. Zur Rechtslage
1. Pfl icht zur Abgabe der Steuererklärung
Gem. § 228 Abs. 1 S. 1 BewG haben die Steuerpfl ich-
tigen zur Feststellung der Grundsteuerwerte für den 
Hauptfeststellungszeitpunkt eine Erklärung abzugeben, 
wenn sie hierzu durch die Finanzbehörde aufgefordert 
werden. Die Auff orderung zur Abgabe der Erklärung 
kann gem. § 228 Abs. 1 S. 3 BewG vom Bundesministe-
rium der Finanzen im Einvernehmen mit den obersten 
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Finanzbehörden der Länder durch öff entliche Bekannt-
machung erfolgen. Steuerpfl ichtige i. S. d. § 228 Abs. 1 
S. 1 BewG sind gem. § 228 Abs. 3 Nr. 1 BewG diejeni-
gen, denen die wirtschaftliche Einheit zuzurechnen ist.

Die Auff orderung i. S. d. § 228 BewG i. V. m. § 149 
Abs. 1 S.  2 AO ist zwischenzeitlich vom Bundes-
ministerium der Finanzen öff entlich bekannt gemacht 
worden (vgl. öff entliche Bekanntmachung des Bundes-
ministeriums für Finanzen vom 30.3.2022, BStBl.  I 
2022, S.  205). Für Länder, die von der abweichenden 
Gesetzgebungskompetenz gem. Art. 72 Abs. 3 S. 1 Nr. 7 
GG Gebrauch gemacht haben, gibt es gleichlautende 
Allgemeinverfügungen durch die zuständigen Landes-
ministerien (vgl. Meier, DNotZ 2022, Heft 6 – im Er-
scheinen). Gemäß der öff entlichen Bekanntmachung des 
Bundesministeriums für Finanzen vom 30.3.2022 muss 
die Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts für 
den Hauptfeststellungszeitpunkt 1.1.2022 nach dem 
amtlich vorgeschriebenen Datensatz durch Datenfern-
übertragung (elektronisches Formular) mit  Frist zum 
31.10.2022 übermitteln werden. Sofern landesrechtlich 
keine abweichende Regelung besteht, ist das Finanzamt 
zuständig, in dessen Bezirk das zu bewertende Grund-
stück oder der zu bewertende Betrieb liegt. Maßgebend 
für die persönliche Erklärungspfl icht sind die Ver-
hältnisse zum 1.1.2022. Bei Nichtabgabe der Erklä-
rung oder verspäteter Abgabe kann ein Verspätungszu-
schlag festgesetzt werden. Zudem kann das Finanzamt 
hilfsweise die Besteuerungsgrundlage schätzen. 

Wie Sie in Ihrer Anfrage zutreff end herausarbeiten, 
kommt es hier zu einer Diskrepanz zwischen Erklärungs-
pfl icht einerseits und Folgen der Falsch- oder Nichtab-
gabe andererseits (teilweise wird dies in der Literatur als 
„kontraintuitiv“ bezeichnet, vgl. Meier, DNotZ 2022, 
Heft 6 – im Erscheinen). Kommt es nach dem 1.1.2022 
zu einem Eigentumsübergang oder zum Abschluss eines 
Kaufvertrages, ändert dies nichts daran, dass der Eigen-
tümer, der am 1.1.2022 im Grundbuch eingetragen war, 
öff entlich-rechtlich zur Abgabe der Steuererklärung ver-
pfl ichtet bleibt. Diese öff entlich-rechtliche Pfl icht steht 
nicht zur Disposition der Parteien, sodass durch zivil-
rechtliche Vereinbarungen der Veräußerer nicht von sei-
ner öff entlich-rechtlichen Pfl icht befreit werden kann. 

2. Bevollmächtigung des Käufers 
Grundsätzlich ermöglicht §  80 Abs. 1 S. 1 AO die 
Bevollmächtigung eines beliebigen Dritten im Be-
steuerungsverfahren. Eine Schranke bildet § 2 StBerG, 
der vorsieht, dass geschäftsmäßige Hilfeleistung in 
Steuersachen nur erbringen darf, wer hierzu befugt 
ist. Die Befugnis hierzu ergibt sich aus den §§  3 ff . 
StBerG. Eine solche Befugnis wird der Käufer einer 
Immobilie regelmäßig nicht besitzen, es sei denn er ist 

„zufälligerweise“ Steuerberater. Dies spielt letztlich aber 
keine Rolle, denn eine Bevollmächtigung im Besteue-
rungsverfahren ist dort ausgeschlossen, wo das Gesetz 
eine eigenhändige Unterschrift fordert. Verlangt das 
Gesetz eine eigenhändige Unterschrift, so ist eine Vertre-
tung nur in den Schranken des § 150 Abs. 3 AO zulässig, 
d. h., wenn der Steuerpfl ichtige infolge seines körperli-
chen oder geistigen Zustands oder längerer Abwesenheit 
an der Unterschrift gehindert ist. Auch diese Voraus-
setzungen dürften regelmäßig nicht erfüllt sein, so-
dass wegen des Erfordernisses der eigenhändigen Un-
terschrift gem. § 228 Abs. 5 BewG die Bevollmächti-
gung bei der Steuererklärung ausgeschlossen ist (vgl. 
Klein/Rätke, AO, 15. Aufl . 2020, § 80 Rn. 7; Koenig/
Hahlweg, AO, 4. Aufl . 2021, §  80 Rn. 26; Söhn, in: 
Hübschmann/Hepp/Spitaler, AO/FGO, 244. EL Sept. 
2017, § 80 AO Rn. 145 ff .). Ist die Steuererklärung elek-
tronisch zu übermitteln, wird die eigenhändige Unter-
schrift durch die Authentifi zierung in ELSTER ersetzt 
(vgl. § 87a Abs. 6 S. 1 AO sowie Koenig/Haselmann, 
§ 150 Rn. 22; Klein/Rätke, § 150 Rn. 39). 

Insofern dürfte eine Bevollmächtigung des Käufers, die 
Erklärung für den Verkäufer abzugeben, ausscheiden. 
Eine eigene Pfl icht des Käufers zur Abgabe der Erklä-
rung besteht ebenso wenig wie ein Recht hierzu. Denn 
eine höchstpersönliche öff entlich-rechtliche Pfl icht 
kann nicht durch eine andere Person als den Verpfl ich-
teten erfüllt werden. 

3. Gestaltungsmöglichkeiten
Da eine Bevollmächtigung oder Erfüllung durch den 
Käufer ausscheidet, kommt lediglich in Betracht, die 
Beteiligten auf die bestehende Rechtslage hinzuweisen. 
Insbesondere kann der Verkäufer darauf hingewiesen 
werden, dass seine öff entlich-rechtliche Pfl icht auch 
nach Verkauf und Eigentumsübergang fortbesteht und 
ggf. durch verwaltungsrechtliche Zwangsmaßnahmen 
durchgesetzt werden kann, obwohl er den Grundbesitz 
bereits veräußert hat. Eine Pfl icht des Notars, darauf 
hinzuweisen, besteht bei steuerrechtlichen Fragen be-
kanntlich nicht. 

Zivilrechtlich dürfte sich der Verkäufer ggf. schadens-
ersatzpfl ichtig machen, wenn er der Pfl icht nicht ord-
nungsgemäß nachkommt. Da die wirtschaftlichen 
Folgen der Erklärung allein den Erwerber treff en, 
könnte erwogen werden, dem Erwerber eine Pfl icht 
aufzuerlegen, die relevanten Daten dem Verkäufer ge-
genüber mitzuteilen und den Verkäufer wiederum zu 
verpfl ichten, die Steuererklärung nach Maßgabe dieser 
Daten abzugeben, sofern keine Anhaltspunkte für eine 
Unrichtigkeit bestehen. Dies würde u.  E. den Erwar-
tungshaltungen der Beteiligten am nächsten kommen, 
da der Erwerber dadurch Einfl uss darauf nehmen kann, 
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mit welchem Inhalt die Erklärung abgegeben wird. Es 
ist jedoch weiter darauf hinzuweisen, dass dies den Ver-
käufer öff entlich-rechtlich nicht davon entbinden kann, 
die Richtigkeit der Angaben zu prüfen und auch die 
öff entlich-rechtliche Verantwortung hierfür zu über-
nehmen. Letztlich ist die Regelung aber eine Frage des 
Willens der Beteiligten. Ab dem 1.7.2022 könnte eine 
Erklärung des Verkäufers in Erwägung gezogen werden, 
dass er seine Pfl icht bereits ordnungsgemäß erfüllt hat 
(sofern dies zutriff t).

Zu beachten ist auch, dass der Veräußerer nicht nur 
verpfl ichtet ist, die Steuererklärung abzugeben, son-
dern auch im Nachgang vom Finanzamt den Grund-
steuerwertbescheid (s. § 219 Abs. 1 BewG i. V. m. § 179 
Abs.  2 S. 1 AO) sowie den Grundsteuermessbescheid 
(vgl. §§  13, 16 GrStG) erhalten wird. Dieser entfaltet 
aber erst ab der Grundsteuerberechnung 2025 Wir-
kung, sodass es den Veräußerer regelmäßig nicht mehr 
betriff t (vgl. Meier, DNotZ 2022, Heft 6 – im Erschei-
nen). Es dürfte sich deshalb empfehlen, den Veräußerer 
zivilrechtlich im Vertrag dazu zu verpfl ichten, diese Do-
kumente in Kopie an den Erwerber herauszugeben. Dies 
erspart zumindest dem Käufer, sich diese Unterlagen 
beim Finanzamt besorgen zu müssen, was grundsätzlich 
ebenfalls in Betracht käme.

emeinschaftlichen Testament Vor- und Nacherbfolge 
angeordnet und seine Ehefrau zur befreiten Vorerbin 
eingesetzt. Aufgrund ergänzender Vorausvermächtnisse 
unterliegt im Ergebnis nur eine Immobilie des Erblas-
sers der Nacherbenbindung. Diese Immobilie hat die 
Vorerbin nach dem Tod des Erblassers verkauft und mit 
dem Erlös Eigenverbindlichkeiten getilgt, mit denen sie 
zu Lebzeiten des Erblassers eine eigene Immobilie er-
worben hatte.

II. Fragen
1. Setzt sich die Nacherbenbindung im Wege der ding-
lichen Surrogation an der Immobilie der Vorerbin fort? 

2. Welche sonstigen Ansprüche könnte der Nacherbe im 
Nacherbfall wegen der Mittelverwendung geltend ma-

chen? 

3. Wäre es im Ergebnis möglich, sich durch Tilgung 
von Eigenverbindlichkeiten der Nacherbenbindung zu 
entziehen, obschon eine Befreiung vom Surrogations-
prinzip (§ 2111 BGB) eigentlich nicht möglich ist?

III. Zur Rechtslage
 I. Zur Reichweite der Nacherbenbindung infolge 
Surrogation (Frage 1) 
1. Grundsätze
Nach § 2111 Abs. 1 S. 1 Var. 3 BGB gehört zur (Vor-)
Erbschaft, was der Vorerbe durch Rechtsgeschäft mit 
Mitteln der Erbschaft erwirbt (Mittelsurrogation). 
Für diese sog. Mittelsurrogation genügt es, dass der Ge-
genwert objektiv aus dem Nachlass stammt (s. nur 
Grüneberg/Weidlich, BGB, 81. Aufl . 2022, § 2111 
Rn. 5 ff .; BeckOGK-BGB/Müller-Christmann, Std.: 
1.12.2021, § 2111 Rn. 20 ff .). Bei Veräußerung der ur-
sprünglich im Nachlass befi ndlichen Immobilie erlangt 
die Vorerbin im Gegenzug den Kaufpreisanspruch bzw. 
den geleisteten Kaufpreis. Soweit der veräußerte Grund-
besitz der Nacherbenbindung unterlag, ist der betreff en-
de Kaufpreis folglich mit Nachlassmitteln in diesem 
Sinne erlangt und damit nach § 2111 Abs. 1 S. 1 Var. 3 
BGB wiederum der Nacherbenbindung unterworfen. 

Ist insofern der aus der Veräußerung erworbene Geld-
betrag als Surrogat noch nacherbengebunden, so könnte 
dessen weitere Verwendung wiederum einen Surro-
gationstatbestand gem. §  2111 BGB erfüllen. Tritt 
nämlich an die Stelle eines Surrogats ein weiteres Sur-
rogat (sog. Kettensurrogation), so gehört auch die-
ses zur Erbschaft (MünchKommBGB/Lieder, 8. Aufl . 
2020, § 2111 Rn. 10 m. w. N.). Da der Erblasser auch im 
Fall der hier angeordneten befreiten Vorerbschaft gem. 
§ 2136 BGB nicht vom Surrogationsprinzip des § 2111 
BGB befreien kann, gilt diese Surrogation nach § 2111 
BGB folglich auch für die befreite Vorerbin. In Be-
tracht kommt wiederum v. a. § 2111 Abs. 1 S. 1 Var. 3 
BGB, wonach die Gegenstände kraft Surrogation in den 
Nachlass fallen, die rechtsgeschäftlich mit Mitteln des 
Nachlasses erworben sind (sog. Mittelsurrogation). Vo-
raussetzung dafür ist ein rechtsgeschäftlicher Mittel-
einsatz durch den Vorerben (vgl. Staudinger/Avenarius, 
BGB, 2019, Updatestand 30.4.2021, §  2111 Rn. 23), 
was beispielsweise der Fall sein kann, wenn der Vorerbe 
mit diesen Mitteln ein Grundstück rechtsgeschäftlich 
erwirbt. 

Die Voraussetzung des Rechtsgeschäfts wird dabei 
nicht eng verstanden (Staudinger/Avenarius, §  2111 
Rn. 25). Wenn der Vorerbe beispielsweise mit Mitteln 
des Nachlasses eine ein Nachlassgrundstück belastende 
Hypothek tilgt, entsteht die Eigentümergrundschuld 


